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Einladung zur Fachgruppentagung Ingenieurbüros 2022 
   

Mittwoch, 5. Oktober 2022, 17:30 Uhr 
WIFI Kärnten, C101, 1. Stock 
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 

     
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

 

Die Fachgruppe Ingenieurbüros lädt Sie herzlich zur Fachgruppentagung ein. Bei unserer Tagung im Juni haben 

wir Sie bereits über die Neuerungen zum Normenpaket informiert. Nach sehr zähen und langen Verhandlungen 

mit dem ASI gibt es nun eine mögliche Lösung, die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. 

 

Im Anschluss laden wir Sie sehr herzlich ein, sich bei einem gemütlichen Imbiss mit ExpertInnen und Unterneh-

mer-KollegInnen auszutauschen, zu plaudern und zu netzwerken. 
 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Bericht des Fachgruppenobmannes  

4. Finanzbericht der Fachgruppe  

5. Normenpaket 

6. Grundumlage 2023 - Erhöhung 
Die mögliche Lösung mit dem ASI bedeutet für die Fachgruppe eine erhöhte Kostenbelastung. Der in der Fach-
gruppentagung vom 9. Juni 2022 gefasste Beschluss betreffend die Grundumlage 2023 ist daher formell aufzu-
heben und ein neuer Grundumlagenbeschluss 2023 mit einer Erhöhung der Grundumlage zu fassen.  
Details siehe unter „Mitgliederinformation zur geplanten Grundumlagenerhöhung“. 
 

Wie es das Wirtschaftskammergesetz vorsieht, haben alle Mitglieder der Fachgruppe Ingenieurbüros die Mög-
lichkeit, ihre Meinung zur geplanten Erhöhung bis 28. September 2022 zu äußern und ihre Stellungnahme 
schriftlich dem Fachgruppenbüro, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee zukommen zu lassen.  
(E: birgit.rascher@wkk.or.at) 

7. Allfälliges 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Fachgruppenmitglieder, bei juristischen Personen und sonstigen Rechtsträgern bevoll-
mächtigte Vertreter.  
 

Für die Teilnahme an der Fachgruppentagung sind die aktuellen COVID-19-Verordnungen einzuhalten  
bzw. gegebenenfalls nachzuweisen. Wir bitten Sie um pünktliches Erscheinen und Anmeldung unter  
birgit.rascher@wkk.or.at.   

 

Auf Ihr Kommen freuen sich 

             
     
      
DI MSc Christoph Aste                                         Mario Glantschnig, Bakk. MSc 
Fachgruppenobmann                                                                          Fachgruppengeschäftsführer 
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Mitgliederinformation zur geplanten Grundumlagenerhöhung 
 

 

 

Geplante Aktivitäten – Finanzbedarf der Fachgruppe  
 
Um in den vielfältigen Tätigkeitsbereichen der Ingenieurbüros den hohen Qualitätsstandard zu sichern, plant die 
Fachgruppe ihr Mitgliederangebot im Bereich Normenwesen auszubauen, weshalb eine Erhöhung der Grundumlage 
notwendig wird.  
 
Für einen Zeitraum von 5 Jahren soll allen aktiven Fachgruppenmitgliedern ein Nutzungsrecht für 20 Normen nach 
eigener Wahl (ÖNORMEN, ÖVE/ONORMEN, ÖNORM EN, ÖNORM ISO, ÖNORM DIN sowie ONRs und nun auch OVE - 
davon ausgenommen ist OVE E8101), einschließlich Updates und rechtskonformer Mehrfachnutzung, zur Verfügung 
gestellt werden.  
 
Jene Branchenmitglieder, die mit 20 Normen nicht das Auslangen finden, haben darüber hinaus optional die Mög-
lichkeit einen Vertrag mit dem Fachverband Ingenieurbüros abzuschließen und größere Pakete (zusätzlich 300 frei 
wählbare Normen zu einem Preis von EUR 290,00 +USt jährlich oder 600 frei wählbare Normen zu einem Preis von 
EUR 1.170,00 +USt jährlich; Gesamtpreis wird an den VPI 2020 gekoppelt) zu neuen Konditionen freiwillig zu erwer-
ben.  
 
Für die Fachgruppe Ingenieurbüros Kärnten liegen die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten bei EUR 107,88 
+USt pro Mitglied. Bei derzeit 639 Ingenieurbüros in Kärnten sind dies jährliche Kosten in Höhe von EUR 68.935,32 
+USt.  
 
Durch eine Grundumlagenerhöhung von EUR 40,00 (bzw. EUR 80,00 für juristische Personen) ergeben sich jährlich 
zusätzliche Einnahmen von rund EUR 33.000,00 die für das Normenpaket aufgewendet werden sollen. Der Rest soll 
aus den Einnahmen über die größeren freiwilligen Normenpakete und den Mitteln der Fachgruppe aufgebracht wer-
den. Die Fachgruppe übernimmt zudem die Ausfallshaftung und wird dazu ihre Rücklagen verwenden.  
 
Nur wenn österreichweit in allen 9 Fachgruppen Ingenieurbüros ein positiver Beschluss zur Projektumsetzung er-
folgt, wird es ein einheitliches Normenpaket mit den 20 frei wählbaren Normen sowie die Möglichkeit von freiwilli-
gen Verträgen mit dem Fachverband Ingenieurbüros für größere Pakete geben.  
 
Gemeinsam mit der Fortführung der bereits bestehenden Aktivitäten sowie zum Ausbau des oben beschriebenen 
Mitgliederangebots und unter Berücksichtigung von Preissteigerungen aus den gesetzlichen und vertraglichen Ver-
pflichtungen der Fachgruppe, ihrem Büro-, Sach- und Personalaufwand, der aus den Rechnungsabschlüssen und Vor-
anschlägen der letzten Jahre sowie den Beschlüssen des Ausschusses über Vorhaben ersichtlich ist, ergibt sich für 
das kommende Jahr ein Finanzbedarf in Höhe von rund EUR 270.000,00. 
 

• Mitgliederentwicklung  
Die Anzahl der Mitglieder ist im letzten Kalenderjahr um 48 gestiegen. Es ist von einer leicht  
steigenden Entwicklung der Mitgliederanzahl auszugehen.  

 

• Anteil des Fachverbandes an der Grundumlage  
Der Anteil des Fachverbandes an der Grundumlage wurde mit EUR 65.000,00 festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
Nachfolgend sind daher die beabsichtigten Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr dargestellt: 
 

Grundumlage 2022  Grundumlage 2023 

 

• pro Mitglied ein fester Betrag: € 320,00 

 
Feste Beträge sind für juristische Personen zu verdop-
peln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen die Fälle des 
Ruhens gem. § 123 Abs. 9 WKG. 
 
Ruht (Ruhen) die mitgliedschaftsbegründende(n) Berech-
tigung(en) für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im 
Kalenderjahr, so ist eine Grundumlage in Höhe von  
€ 160,00 zu entrichten. 

 

• pro Mitglied ein fester Betrag: € 360,00 

 
Feste Beträge sind für juristische Personen zu verdop-
peln (§ 123 Abs. 12 WKG), ausgenommen die Fälle des 
Ruhens gem. § 123 Abs. 9 WKG. 
 
Ruht (Ruhen) die mitgliedschaftsbegründende(n) Berech-
tigung(en) für die gesamte Periode der Mitgliedschaft im 
Kalenderjahr, so ist eine Grundumlage in Höhe von  
€ 180,00 zu entrichten. 

 
 

Wie es das Wirtschaftskammergesetz vorsieht, haben alle Mitglieder der Fachgruppe Ingenieurbüros die Mög-
lichkeit, ihre Meinung zur geplanten Erhöhung bis 28. September 2022 zu äußern und ihre Stellungnahme 
schriftlich dem Fachgruppenbüro, Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee zukommen zu lassen.  
(E: birgit.rascher@wkk.or.at) 
 

Ich freue mich auf Ihren Besuch bei der Fachgruppentagung am 5. Oktober 2022, im WIFI Kärnten um 17:30 Uhr. 
Hier stehen wir für eine Diskussion gerne zur Verfügung und hoffen auf eine rege Beteilung, samt einer positiven 
Abstimmung für die Grundumlagenanpassung für unser Normenpaket. 
 
 
 

             
     
DI MSc Christoph Aste                                  
Fachgruppenobmann                                   
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